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An das 
Bundesministerium fOr 

Telefax 

Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

VerfassungsdienstlEU-Recht 

Dr. Gerhard ThlU1'ler 

Telefon: 05111508-22/2 

Telefax: 05121508-2205 

e-mail: verjassungsdienst@tirol.gv.at 

DVR 0059463 

Entwurf einer Novelle des Bundesgesetzes Ober die Vertretung der Studierenden an 
Unlversitlten; Stellungnahme 

GeschäftsZOhI Pras.II-815/30 
1nnshruck. 11.05.2000 

Zu GZ 52.500/3-IID/2(VII/D/2}/2000 vom 12. April 2000 

Zum Obersandten Entwurf einer Novelle zum HochschOlerschaftsgesetz 1998 wird folgende 
Stellungnahme abgegeben: 

Die Fachhochschul-Studiengangsvertretungen sollen - im Gegensatz zu den Universitatsvertre

tungen der Studierenden - keine Rechtspersönlichkeit besitzen und deshalb die hoheitlich ver
walteten Budgets der Fachhochschul-Studiengangsvertretungen Bestandteil des Budgets der 
Bundesvertretung der Studierenden bleiben. Eine derartige Einbindung der Fachhochschul
Studentenvertretung scheint insofern problematisch, als die Interessen der Studierenden an 
Fachhochschulen bzw. Fachhochschul-Studiengangen einerseits und die Interessen der Studie
renden an Universitaten andererseits unterschiedlich sein können. Faktisch ist damit zu rechnen, 

dass die Vertretung der Studenten an Universitaten in der HochschOlerschaft die Vertretung der 

Studenten an Fachhochschulen bzw. Fachhochschul-Studiengangen dominiert und daher die 
Interessen der Studierenden an Fachhochschulen bzw. Fachhochschul-Studiengangen nur unzu
reichend wahrgenommen werden kOnnten. 

Die Auflösung des "Jahrgangsvertretungsprinzips" zugunsten eines "Gesamtvertretungsprinzips" 

bei der Wahl der Studierendenvertretung eines Fachhochschul-Studienganges wird als proble
matisch empfunden, weil dadurch eine sach- und serviceorientierte Interessenvertretung er
schwert wird. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Mit freundlichen GrOßen 

FOr die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

F.d.R.d.A.: 

Für die Landesregierung: 

Dr. Arnold 

Landesamtsdirektor 
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